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Vorwort

Seit 2008 beobachten wir die m�hsamen Lernprozesse der deut-
schen Bundesregierung, die sich widerwillig und in kleinen
Schritten auf Europa zu bewegt. Schließlich – nach zweiein-
halb Jahren des anf�nglichen Beharrens auf nationalen Allein-
g�ngen, dem Feilschen um Rettungsschirme, zweideutigen Sig-
nalen und hinausgezçgerten Zugest�ndnissen – scheint sich die
Einsicht durchzusetzen, dass der ordoliberale Traum von den
freiwillig vereinbarten Stabilit�tskriterien, denen die nationa-
len Haushalte der Mitgliedsl�nder folgen sollen, gescheitert ist.
Der Traum von den »Mechanismen«, die eine gemeinsame po-
litische Willensbildung �berfl�ssig machen und die Demokra-
tie im Zaum halten sollten, ist nicht nur an unterschiedlichen
Wirtschaftskulturen, sondern vor allem an den schnell wech-
selnden Konstellationen unberechenbarer Umwelten zerschellt.
Heute sprechen alle vom »Konstruktionsfehler« einer W�h-
rungsunion, der die erforderlichen politischen Steuerungskom-
petenzen fehlen. Inzwischen w�chst die Einsicht, dass die Eu-
rop�ischen Vertr�ge ge�ndert werden m�ssen; aber die klare
Perspektive fehlt.

Nach den j�ngst kursierenden Pl�nen soll sich das gemein-
same Regieren der siebzehn Euro-Staaten im Kreise der Re-
gierungschefs, also einem »Kern« des Europ�ischen Rates ab-
spielen. Da dieses Leitungsorgan keine rechtlich verbindlichen
Beschl�sse fassen kann, konzentriert sich das Nachdenken auf
die Art der Sanktionen, die gegen�ber »ungehorsamen« Regie-
rungen verh�ngt werden sollen. Aber wer soll hier eigentlich
wem Folgsamkeit gegen�ber Beschl�ssen welchen Inhalts auf-
erlegen? Nachdem die starren Stabilit�tskriterien zu dem be-
schwçrenden »Pakt f�r Europa« erweitert und flexibilisiert wor-
den sind, sollen sich die Beschl�sse des Europ�ischen Rates auf
das breite Spektrum all jener Politiken erstrecken, die auf die
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globale Wettbewerbsf�higkeit der auseinandergedrifteten na-
tionalen �konomien Einfluss haben kçnnen. Die europ�ischen
Vereinbarungen w�rden also in Kernbereiche der nationalen
Parlamente eingreifen – von der Finanz- und Wirtschaftspoli-
tik �ber die Sozialpolitik bis zur Bildungs- und Arbeitsmarkt-
politik. Man stellt sich das Procedere offenbar so vor, dass die
Regierungschefs f�r die politische Durchsetzung aller Ziele,
auf die sie sich mit ihren Kollegen in Br�ssel verst�ndigt haben,
in ihren jeweils eigenen nationalen Parlamenten unter Straf-
androhung Mehrheiten organisieren. Diese Art von Exekutiv-
fçderalismus eines sich selbst erm�chtigenden Europ�ischen
Rates der siebzehn w�re das Muster einer postdemokratischen
Herrschaftsaus�bung.

Wie zu erwarten, regt sich gegen diese intergouvernementale
Aushçhlung der Demokratie Widerstand von zwei Seiten. Die
Verteidiger des Nationalstaates sehen sich in ihren schlimms-
ten Bef�rchtungen best�tigt und verschanzen sich nun erst recht
hinter den Fassaden einer wenn auch l�ngst durchlçcherten
staatlichen Souver�nit�t. Allerdings haben sie in der gegenw�r-
tigen Krise die R�ckendeckung einer Wirtschaftslobby verlo-
ren, die bisher daran interessiert gewesen ist, die Gemeinschafts-
w�hrung ebenso wie den gemeinsamen Markt von politischen
Interventionen nach Mçglichkeit frei zu halten. Auf der ande-
ren Seite melden sich wieder die lange Zeit verstummten F�r-
sprecher der »Vereinigten Staaten von Europa«, die freilich
mit dieser emphatischen Vorstellung der eigenen Absicht, die
Integration zun�chst in Kerneuropa voranzutreiben, einen B�-
rendienst erweisen. Denn auf diese Weise verf�ngt sich die
berechtigte Opposition gegen den absch�ssigen Weg in einen
b�rokratischen Exekutivfçderalismus in der aussichtslosen Al-
ternative zwischen Nationalstaat und europ�ischem Bundes-
staat. Nicht besser ist ein vager Fçderalismus, der diese falsche
Alternative auf unbestimmte Weise negiert.

Mit meinem Versuch �ber die »Verfassung« – also den ak-
tuellen Zustand und die politische Verfassung – Europas will
ich einerseits zeigen, dass die Europ�ische Union des Lissabo-
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ner Vertrags nicht so weit von der Gestalt einer transnatio-
nalen Demokratie entfernt ist, wie viele ihrer Kritiker meinen.
Andererseits mçchte ich erkl�ren, warum der Konstruktions-
fehler der W�hrungsunion nicht ohne Vertrags�nderung be-
hoben werden kann. Die nun geplante Koordinierung der Ent-
scheidungen der EWU-Staaten auf wichtigen Politikfeldern be-
darf einer erweiterten Legitimationsgrundlage. F�r eine solche
transnationale Demokratie ist allerdings die bundesstaatliche
Verfassung das falsche Modell. Sobald wir die Europ�ische Uni-
on so betrachten, als sei sie aus guten Gr�nden von zwei gleich-
berechtigten verfassungsgebenden Subjekten geschaffen wor-
den, n�mlich gleichurspr�nglich von den B�rgern (!) und den
Staatsvçlkern (!) Europas, erkennen wir die Architektonik des
�berstaatlichen und gleichwohl demokratischen Gemeinwesens.
Wir brauchen also aus der beispiellosen europ�ischen Rechts-
entwicklung des vergangenen halben Jahrhunderts nur die rich-
tigen Konsequenzen zu ziehen.

Noch scheuen die politischen Eliten vor der hohen H�rde
einer Vertrags�nderung zur�ck. Dieses Zçgern erkl�rt sich wohl
nicht allein aus opportunistischem Machterhaltungsinteresse
und mangelnder F�hrungsst�rke. Die çkonomisch erzeugten
Bef�rchtungen machen die Probleme Europas im Bewusstsein
der Bevçlkerungen st�rker pr�sent und verleihen ihnen eine
grçßere existentielle Bedeutung denn je. Diesen ungewçhn-
lichen Thematisierungsschub m�ssten die politischen Eliten als
Chance begreifen und auch darin das Außerordentliche der ge-
genw�rtigen Lage erkennen. Aber auch die Politiker sind l�ngst
eine Funktionselite geworden: Sie sind nicht mehr vorbereitet
auf eine entgrenzte Situation, die sich dem �blichen demosko-
pisch-administrativen Zugriff entzieht und einen anderen, ei-
nen mentalit�tsgestaltenden Politikmodus erfordert.

Ich mçchte mit meinen Mitteln den Versuch machen, Denk-
blockaden aus dem Weg zu r�umen, die gegen�ber einer Trans-
nationalisierung der Demokratie immer noch bestehen. Dabei
ordne ich die europ�ische Einigung in den langfristigen Zu-
sammenhang einer demokratischen Verrechtlichung und Zivi-
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lisierung staatlicher Gewalt ein. Aus dieser Perspektive soll
deutlich werden, dass die Befriedung kriegerischer Nationen,
also das Ziel, das nach dem Zweiten Weltkrieg nicht nur die
Gr�ndung der Vereinten Nationen, sondern auch die europ�i-
sche Einigung motiviert hat, die Ausgangsbasis f�r ein weiter
ausgreifendes Ziel geschaffen hat, und zwar f�r den Aufbau
politischer Handlungsf�higkeiten jenseits der Nationalstaaten.
Die Konstitutionalisierung des Vçlkerrechts ist l�ngst nicht
mehr nur auf jene Pazifizierung gerichtet, die auch am Anfang
der Entwicklung zur Europ�ischen Union stand. Das Zerplat-
zen neoliberaler Illusionen hat die Einsicht gefçrdert, dass die
Finanzm�rkte, ja �berhaupt die durch nationale Grenzen hin-
durchgreifenden Funktionssysteme der Weltgesellschaft Pro-
blemlagen schaffen, welche einzelne Staaten – oder Koalitio-
nen von Staaten – nicht mehr beherrschen kçnnen. Von diesem
Regelungsbedarf wird gewissermaßen die Politik als solche, die
Politik im Singular, herausgefordert: Die internationale Ge-
meinschaft der Staaten muss sich zu einer kosmopolitischen der
Staaten und der Weltb�rger fortentwickeln.

Dem Essay zur Verfassung Europas stelle ich eine (in einer
Fachzeitschrift bereits publizierte) Abhandlung voran, die den
Zusammenhang des systematischen Begriffs der Menschen-
rechte mit dem genealogischen Begriff der Menschenw�rde un-
tersucht. »Genealogisch« soll heißen, dass die Erfahrungen ver-
letzter menschlicher W�rde eine k�mpferische Dynamik der
Empçrung fçrdern, die der Hoffnung auf eine noch so unwahr-
scheinliche weltweite Institutionalisierung der Menschenrech-
te immer wieder Auftrieb gibt. Der Ausblick auf eine politisch
verfasste Weltgesellschaft verliert etwas vom Anschein des Uto-
pischen, wenn wir uns daran erinnern, dass die Rhetorik und
die Politik der Menschenrechte seit wenigen Jahrzehnten tat-
s�chlich eine globale Wirksamkeit entfaltet haben. Schon seit
den Tagen der Franzçsischen Revolution verr�t sich in der span-
nungsreichen Differenz von B�rger- und Menschenrechten im-
plizit der Anspruch auf eine globale Durchsetzung der gleichen
Rechte f�r jeden. Dieser kosmopolitische Anspruch bedeutet,
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dass sich die Rolle der Menschenrechte nicht in der morali-
schen Kritik an den ungerechten Verh�ltnissen einer hoch strati-
fizierten Weltgesellschaft erschçpfen darf. Die Menschenrech-
te sind auf die institutionelle Verkçrperung in einer politisch
verfassten Weltgesellschaft angewiesen.

Die drei im Anhang dokumentierten Interventionen kçn-
nen als Kommentare zu jenem ethnozentrischen Bild von Eu-
ropa gelesen werden, das sich in der selbstzentrierten Wahrneh-
mung des wiedervereinigten Deutschlands spiegelt.

Starnberg, Anfang September 2011 J�rgen Habermas
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Das Konzept der Menschenw�rde und
die realistische Utopie der Menschenrechte

Die Allgemeine Erkl�rung der Menschenrechte, die die Ver-
einten Nationen am 10. Dezember 1948 verabschiedet haben,
beginnt in Artikel 1 mit dem Satz: »Alle Menschen sind frei
und gleich an W�rde und Rechten geboren.«1 Auch die Pr�-
ambel nennt Menschenw�rde und Menschenrechte im selben
Atemzug. Sie bekr�ftigt den »Glauben an die grundlegenden
Menschenrechte, an die W�rde und den Wert der menschlichen
Person«.2 Das vor sechzig Jahren verabschiedete Grundgesetz
der Bundesrepublik Deutschland beginnt mit einem Abschnitt
�ber die Grundrechte, und dieser f�ngt in Artikel 1 wiederum
mit dem Satz an: »Die W�rde des Menschen ist unantastbar.«
Vorangegangen waren �hnliche Formulierungen in f�nf von acht
der zwischen 1946 und 1949 verabschiedeten deutschen L�n-
derverfassungen. Auch im internationalen Menschenrechtsdis-
kurs und in der Rechtsprechung spielt die Menschenw�rde
heute eine prominente Rolle.3

Die Unantastbarkeit der Menschenw�rde hat die deutsche
�ffentlichkeit im Jahr 2006 besch�ftigt, als das Bundesverfas-
sungsgericht das vom Bundestag verabschiedete »Luftsicher-
heitsgesetz« als verfassungswidrig zur�ckwies. Das Parlament
hatte damals das Szenario von »9/11«, also den terroristischen
Angriff auf die Zwillingst�rme des World Trade Center, vor

1 »All human beings are born free and equal in dignity and rights.« Die Pr�am-
bel fordert im ersten Satz gleichzeitig die Anerkennung der »inherent dignity«
und der »equal and inalienable rights of all members of the human family«.

2 »[T]he peoples of the United Nations have in the Charter reaffirmed their
faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of the human per-
son [. . .].«

3 Erhard Denninger, »Der Menschenw�rdesatz im Grundgesetz und seine Ent-
wicklung in der Verfassungsrechtsprechung«, in: Franz-Joseph Peine/Hein-
rich A. Wolff (Hg.), Nachdenken �ber Eigentum, Festschrift f�r Alexander
von Br�nneck, Baden-Baden: Nomos 2011, S. 397-411.
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Augen; es wollte die Streitkr�fte erm�chtigen, in einer solchen
Situation die in Bomben verwandelten Passagierflugzeuge ab-
zuschießen, um eine unbestimmt große Anzahl gef�hrdeter Per-
sonen am Boden zu sch�tzen. Nach Auffassung des Gerichts
w�re die Tçtung der Passagiere durch staatliche Organe jedoch
verfassungswidrig. Die Pflicht des Staates (nach Art. 2 Abs. 2
GG),4 das Leben der potenziellen Opfer eines Terroranschla-
ges zu sch�tzen, muss hinter die Pflicht zur Achtung der Men-
schenw�rde der Passagiere zur�cktreten: »[I]ndem �ber ihr
Leben von Staats wegen einseitig verf�gt wird, wird den [. . .]
Flugzeuginsassen der Wert abgesprochen, der dem Menschen
um seiner selbst willen zukommt«.5 In diesen Worten des Ge-
richts ist das Echo von Kants kategorischem Imperativ un-
�berhçrbar. Die Achtung vor der Menschenw�rde jeder Per-
son verbietet es dem Staat, �ber irgendein Individuum bloß als
Mittel f�r einen anderen Zweck zu verf�gen, sei es auch um
der Rettung des Lebens vieler anderer Personen willen.

Interessant ist nun der Umstand, dass der philosophische
Begriff der Menschenw�rde, der schon in der Antike aufgetre-
ten ist und bei Kant seine heute g�ltige Fassung erlangt hat,
erst seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges Eingang in Texte
des Vçlkerrechts und in die seitdem in Kraft getretenen na-
tionalen Verfassungen gefunden hat. Seit verh�ltnism�ßig kur-
zer Zeit spielt er auch in der internationalen Rechtsprechung
eine zentrale Rolle. Hingegen taucht das Konzept der Men-
schenw�rde als Rechtsbegriff weder in den klassischen Men-
schenrechtserkl�rungen des 18. Jahrhunderts noch in den Ko-
difikationen des 19. Jahrhunderts auf.6 Warum ist im Recht
von »Menschenrechten« so viel fr�her als von »Menschenw�r-

4 »Jeder hat das Recht auf Leben und kçrperliche Unversehrtheit.«
5 BVerfG, 1 BvR 357/05 vom 15. Februar 2006, Abs. 124; vgl. zu diesem Urteil

Jochen von Bernstorff, »Pflichtenkollision und Menschenw�rdegarantie. Zum
Vorrang staatlicher Achtungspflichten im Normbereich von Art. 1 GG«, in:
Der Staat 47/2008, S. 21-40.

6 Vgl. Christopher McCrudden, »Human dignity and judicial interpretation
of human rights«, in: The European Journal of International Law 19/2008,
S. 655-724.
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de« die Rede? Gewiss, die Gr�ndungsurkunden der Vereinten
Nationen, die den Zusammenhang der Menschenrechte mit
der Menschenw�rde ausdr�cklich herstellen, waren offensicht-
lich eine Antwort auf die unter dem Nazi-Regime begangenen
Massenverbrechen und die Massaker des Zweiten Weltkrieges.
Erkl�rt sich daraus der prominente Stellenwert, den die Men-
schenw�rde auch in den Nachkriegsverfassungen Deutsch-
lands, Italiens und Japans, also der Nachfolgeregimes der Ur-
heber dieser moralischen Katastrophe des 20. Jahrhunderts,
und ihrer Verb�ndeten einnehmen? Wird die Idee der Menschen-
rechte erst im historischen Zusammenhang des Holocaust mit
dem Begriff der Menschenw�rde gewissermaßen nachtr�glich
moralisch aufgeladen – und mçglicherweise �berfrachtet?

Die sp�te Karriere des Menschenw�rdebegriffs in verfas-
sungs- und vçlkerrechtlichen Diskussionen legt diesen Gedan-
ken nahe. Es gibt nur eine Ausnahme aus der Mitte des 19. Jahr-
hunderts. In den Verhandlungen �ber die Abschaffung der To-
desstrafe und kçrperlichen Z�chtigung in Paragraph 139 der
Paulskirchenverfassung vom M�rz 1849 heißt es: »Ein freies
Volk hat selbst bei dem Verbrecher die Menschenw�rde zu ach-
ten.«7 Diese aus der ersten b�rgerlichen Revolution in Deutsch-
land hervorgegangene Verfassung ist allerdings nicht in Kraft
getreten. So oder so bleibt die zeitliche Asymmetrie zwischen
der ins 17. Jahrhundert zur�ckreichenden Geschichte der Men-
schenrechte und dem rezenten Auftreten des Menschenw�rde-
begriffs in nationalen und vçlkerrechtlichen Kodifikationen
sowie der Rechtsprechung des letzten halben Jahrhunderts ein
bemerkenswertes Faktum.

Im Gegensatz zur Annahme einer erst im R�ckblick erfolg-
ten moralischen Aufladung des Begriffs der Menschenrechte
durch den der Menschenw�rde mçchte ich die These vertre-
ten, dass von Anfang an, wenn auch zun�chst nur implizit, ein
enger begrifflicher Zusammenhang zwischen beiden Konzep-
ten bestanden hat. Menschenrechte sind immer erst aus dem

7 Denninger, »Der Menschenw�rdesatz im Grundgesetz«, a. a. O., S. 397.
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Widerstand gegen Willk�r, Unterdr�ckung und Erniedrigung
hervorgegangen. Heute kann niemand einen dieser ehrw�rdi-
gen Artikel in den Mund nehmen – beispielsweise den Satz
»Niemand darf der Folter oder grausamer, unmenschlicher oder
erniedrigender Behandlung oder Strafe unterworfen werden«
(Allgemeine Erkl�rung der Menschenrechte, Art. 5)8 –, ohne
das Echo zu hçren, das darin nachhallt: der Aufschrei unz�h-
liger gepeinigter und hingemordeter menschlicher Kreaturen.
Die Berufung auf Menschenrechte zehrt von der Empçrung
der Beleidigten �ber die Verletzung ihrer menschlichen W�rde.
Wenn das am Anfang steht, muss sich dieser begriffliche Zu-
sammenhang auch an der Rechtsentwicklung selbst zeigen las-
sen. Zun�chst m�ssen wir also die Frage beantworten, ob »Men-
schenw�rde« der Ausdruck f�r einen normativ gehaltvollen
Grundbegriff ist, aus dem sich die Menschenrechte durch die
Spezifizierung von Verletzungstatbest�nden herleiten lassen,
oder doch nur ein nichtssagender Ausdruck f�r einen Katalog
einzelner, aufgelesener und unzusammenh�ngender Menschen-
rechte.

Ich werde einige rechtstheoretische Gr�nde nennen, die
daf�r sprechen, dass »Menschenw�rde« kein nachtr�glich klas-
sifizierender Ausdruck, gewissermaßen eine Attrappe ist, hin-
ter der sich eine Vielfalt verschiedener Ph�nomene verbirgt, son-
dern die moralische »Quelle«,9 aus der sich die Gehalte aller
Grundrechte speisen (1). Sodann mçchte ich unter systema-
tischen und begriffsgeschichtlichen Gesichtspunkten die kata-
lysatorische Rolle untersuchen, die der Begriff der W�rde bei
der Komposition der Menschenrechte aus Vernunftmoral und
Rechtsform spielt (2). Schließlich erkl�rt der Ursprung der Men-
schenrechte aus der moralischen Quelle der menschlichen W�r-
de die politische Sprengkraft einer konkreten Utopie, die ich

8 »No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treat-
ment or punishment.«

9 »Die Unantastbarkeit der W�rde des Menschen ist Quelle aller Grundrechte«,
heißt es beispielsweise in Art. 14 Abs. 2 der Verfassung des Freistaates Sachsen
aus dem Jahr 1992.
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sowohl gegen die pauschale Verwerfung der Menschenrechte
(Carl Schmitt) als auch gegen neuere Versuche der Entsch�r-
fung ihres radikalen Gehaltes verteidigen mçchte (3).

(1) Grundrechte bed�rfen aufgrund ihrer abstrakten All-
gemeinheit im Einzelfall der Konkretisierung. Dabei gelangen
Gesetzgeber und Richter in unterschiedlichen kulturellen Kon-
texten oft zu verschiedenen Ergebnissen; ein gutes Beispiel da-
f�r ist heute etwa die Regelung ethisch umstrittener Tatbest�n-
de wie der Euthanasie, der Abtreibung oder der eugenischen
Manipulation des Erbgutes. Ebenso wenig kontrovers ist, dass
sich allgemeine Rechtsbegriffe aufgrund dieser Interpretations-
bed�rftigkeit f�r Verhandlungskompromisse eignen. So hat die
Berufung auf das Konzept der Menschenw�rde etwa bei der
Gr�ndung der Vereinten Nationen, �berhaupt beim Aushan-
deln von Menschenrechtspakten und vçlkerrechtlichen Kon-
ventionen, die Herstellung eines �berlappenden Konsenses zwi-
schen Parteien verschiedener kultureller Herkunft zweifellos
erleichtert: »Jeder konnte der Position zustimmen, dass die Men-
schenw�rde von zentraler Bedeutung sei, nicht jedoch, warum
und in welcher Form.«10

Aber deshalb muss sich der juristische Sinn der Menschen-
w�rde noch nicht in der Funktion einer Nebelwand erschçpfen,
hinter der tiefer reichende Differenzen einstweilen verschwin-
den kçnnen. Die Kompromissfunktion, welche die »Menschen-
w�rde« im Zuge der Ausdifferenzierung und Ausbreitung der
Menschenrechte gelegentlich auch bei der Neutralisierung un-
�berbr�ckbarer Differenzen erf�llt hat, kann deren sp�tes Auf-
treten als Rechtskonzept nicht erkl�ren. Ich mçchte zeigen,
dass ver�nderte historische Umst�nde nur etwas thematisiert
und zu Bewusstsein gebracht haben, was den Menschenrech-
ten implizit von Anbeginn eingeschrieben war – n�mlich jene
normative Substanz der gleichen Menschenw�rde eines jeden,
welche die Menschenrechte gewissermaßen ausbuchstabieren.
So rekurrieren Richter beispielsweise dann auf den Schutz der

10 McCrudden, a. a. O., S. 678.
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Menschenw�rde, wenn sie angesichts unvorhergesehener Risi-
ken, die durch neue invasive Technologien verursacht werden,
ein Recht auf informationelle Selbstbestimmung einf�hren. In
�hnlicher Weise ist das Bundesverfassungsgericht in seiner bahn-
brechenden Entscheidung vom 9. Februar 2010 zur Bemes-
sung von Leistungsanspr�chen aus Paragraph 20 Abs. 2 SGB
II (dem Arbeitslosengeld II) verfahren.11 Es hat aus diesem An-
lass aus Art. 1 Grundgesetz ein Grundrecht auf ein Existenz-
minimum »abgeleitet«, welches den Beg�nstigten (und deren
Kindern) eine angemessene »Teilhabe am gesellschaftlichen, kul-
turellen und politischen Leben« ermçglicht.12

Die Erfahrung verletzter Menschenw�rde hat eine Ent-
deckungsfunktion – etwa angesichts unertr�glicher sozialer
Lebensverh�ltnisse und der Marginalisierung verarmter sozia-
ler Klassen; angesichts der Ungleichbehandlung von Frauen und
M�nnern am Arbeitsplatz, der Diskriminierung von Fremden,
von kulturellen, sprachlichen, religiçsen und rassischen Min-
derheiten; auch angesichts der Qual junger Frauen aus Immi-
grantenfamilien, die sich von der Gewalt eines traditionellen
Ehrenkodexes befreien m�ssen; oder angesichts der brutalen
Abschiebung illegaler Einwanderer und Asylbewerber. Im Lich-
te historischer Herausforderungen werden jeweils andere Be-
deutungsaspekte der Menschenw�rde aktualisiert; diese aus
verschiedenen Anl�ssen spezifizierten Z�ge der Menschen-
w�rde kçnnen dann ebenso zu einer weiter gehenden Aus-
schçpfung des normativen Gehalts verb�rgter Grundrechte
wie zur Entdeckung und Konstruktion neuer Grundrechte
f�hren.13 Dabei dringt die im Hintergrund stehende Intuition
zun�chst ins Bewusstsein der Betroffenen und dann in die
Rechtstexte ein, um dort begrifflich artikuliert zu werden.

Die Weimarer Reichsverfassung von 1919, die soziale Grund-

11 BVerfG, 1 BvL 1/09 vom 9. Februar 2010.
12 Ebd., Abs. 135.
13 McCrudden spricht in �hnlichen F�llen von »der Notwendigkeit, die Schçp-

fung neuer und die Ausweitungexistierender Rechte zu rechtfertigen« (a. a. O.,
S. 721).
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rechte einf�hrte, liefert f�r diese schrittweise Entfaltung ein
Beispiel. In Artikel 151 ist von der »Gew�hrleistung eines men-
schenw�rdigen Daseins f�r alle« die Rede. Hier versteckt sich
der Begriff der Menschenw�rde noch hinter der pr�dikativen
Verwendungeines umgangssprachlich gebrauchten Wortes; 1944
jedochbedient sich die Internationale Arbeitsorganisation (ILO)
in �hnlichem Zusammenhang schon der unverk�rzten Men-
schenw�rderhetorik.14 Und wenige Jahre sp�ter fordert die All-
gemeine Erkl�rung der Menschenrechte in Artikel 22 bereits
die Gew�hrung wirtschaftlicher, sozialer und kultureller Rech-
te, damit jeder unter Bedingungen leben kçnne, die »f�r seine
W�rde und die freie Entwicklung seiner Persçnlichkeit un-
entbehrlich« sind.15 Seitdem sprechen wir von verschiedenen
»Generationen« von Menschenrechten. Aus der heuristischen
Funktion der Menschenw�rde erschließt sich auch der logische
Zusammenhang der vier bekannten Kategorien von Rechten:
GrundrechtekçnnendasmoralischeVersprechen,dieMenschen-
w�rde eines jeden zu achten, nur dann politisch einlçsen, wenn
sie in allen ihren Kategorien gleichm�ßig zusammenwirken.16

Die liberalen Freiheitsrechte, die sich um die Unversehrtheit
und Freiz�gigkeit der Person, um den freien Marktverkehr und
die ungehinderte Religionsaus�bung kristallisieren und der Ab-
wehr staatlicher Eingriffe in die Privatsph�re dienen, bilden

14 In der am 10. Mai 1944 in Philadelphia verabschiedeten Erkl�rung �ber die
Ziele und Zwecke der Internationalen Arbeitsorganisation heißt es in Abs. 2a:
»Alle Menschen,ungeachtet ihrer Rasse, ihres Glaubens und ihres Geschlechts,
haben das Recht, materiellen Wohlstand und geistige Entwicklung in Freiheit
und W�rde, in wirtschaftlicher Sicherheit und unter gleich g�nstigen Bedin-
gungen zu erstreben.«

15 »Everyone, as a member of society, has the right to social security and is
entitled to realization, through national effort and international co-operation
and in accordance with the organization and resources of each State, of the
economic, social and cultural rights indispensable for his dignity and the free
development of his personality.«

16 Georg Lohmann, »Die Menschenrechte: Unteilbar und gleichgewichtig? –
Eine Skizze«, in: Georg Lohmann, Stefan Gosepath, Arnd Pollmann, Clau-
dia Mahler, Norman Weiß, Die Menschenrechte: Unteilbar und gleichgewich-
tig?, Studien zu Grund- und Menschenrechten 11, Potsdam: Universit�tsver-
lag Potsdam 2005, S.5-20.
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zusammen mit den demokratischen Teilnahmerechten das Pa-
ket der sogenannten klassischen Grundrechte. Tats�chlich kçn-
nen aber die B�rger von diesen Rechten erst dann einen chan-
cengleichen Gebrauch machen, wenn gleichzeitig gesichert ist,
dass sie in ihrer privaten und wirtschaftlichen Existenz hin-
reichend unabh�ngig sind und ihre persçnliche Identit�t in
der jeweils gew�nschten kulturellen Umgebung sowohl ausbil-
den wie stabilisieren kçnnen. Die Erfahrungen von Exklusion,
Elend und Diskriminierung lehren, dass die klassischen Grund-
rechte erst dann »den gleichen Wert« (Rawls) f�r alle B�rger
erhalten, wenn soziale und kulturelle Rechte hinzutreten. Die
Anspr�che auf eine angemessene Teilhabe an Wohlstand und
Kultur ziehen der Abw�lzung systemisch erzeugter Kosten und
Risiken auf Einzelschicksale enge Grenzen. Sie richten sich ge-
gen die Ausspreizung großer sozialer Unterschiede und gegen
den Ausschluss ganzer Gruppen aus dem Gesamtkreislauf von
Kultur und Gesellschaft. Eine Politik, wie sie in den letzten
Jahrzehnten nicht nur in den USA und in Großbritannien, son-
dern auch auf dem europ�ischen Kontinent, ja in der ganzen
Welt vorgeherrscht hat, eine Politik also, die vorgibt, den B�r-
gern ein selbstbestimmtes Leben prim�r �ber die Gew�hrleis-
tung von Wirtschaftsfreiheiten garantieren zu kçnnen, zerstçrt
das Gleichgewicht zwischen den verschiedenen Kategorien von
Grundrechten. Die Menschenw�rde, die �berall und f�r je-
dermann ein und dieselbe ist, begr�ndet die Unteilbarkeit der
Grundrechte.

Aus dieser Entwicklung erkl�rt sich auch die Prominenz,
die der Begriff in der Rechtsprechung erlangt hat. Je st�rker
die Grundrechte das ganze Rechtssystem durchdringen, umso
h�ufiger greifen sie �ber die vertikale Beziehung des einzelnen
B�rgers zum Staat hinaus und in die horizontalen Beziehungen
zwischen den einzelnen B�rgern ein. Dabei h�ufen sich Kolli-
sionen, die eine Abw�gung zwischen konkurrierenden Grund-
rechtsanspr�chen erforderlich machen.17 In solchen hard cases

17 Die in Europa seit einem halben Jahrhundert gef�hrte Diskussion �ber die
sogenannte »Drittwirkung der Grundrechte« findet j�ngst auch in den USA
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